
 Sehr geehrter Herr Dr. Marißen,

ich komme zurück auf Ihre E-Mail vom 31.01.2026 an Frau Bürgermeis-

terin Bettina Weist. Die Bürgermeisterin hat mich gebeten, Ihnen in dieser

Angelegenheit erneut zu antworten. Zu dem von Ihnen geschilderten 

Sachverhalt kann ich Ihnen folgendes mitteilen:

Die digitale Abstimmungen in den Ausschüssen des Rates sind unabhängig

davon, ob die Schriftführungen die namentliche Abstimmungsliste zeigen 

oder nicht, eine öffentliche Abstimmung. Dennoch wurden alle Schrift-

führungen nochmals sensibilisiert, die namentliche Abstimmungsliste im 

Ratssaal anzuzeigen. Da Sie das einzige Ausschussmitglied sind, dass 

ohne digitales Abstimmungssystem an den Abstimmungen teilnimmt und 

die anderen Mitglieder über ihr digitales Endgerät die namentliche Abstim-

mung einsehen können, würde ich Sie zukünftig bitten, sollte die nament-

liche Liste nicht angezeigt werden, einen kurzen Hinweis der Schrift-

führung und/oder dem Ausschussvorsitzenden zu geben.

In der von Ihnen genannten Ausschusssitzung waren alle Abstimmungen 

namentlich, sodass Ihre Aussage, dass geheim abgestimmt wurde, nicht 

zutrifft. Besteht keine einstimmige Beschlussfassung, fasst der Ausschuss-

vorsitzende das Stimmergebnis zusammen und verkündet dieses, sodass 

auch der Publikumsbereich über das Abstimmungsergebnis informiert 

wird.

Der Ausschussvorsitzende und auch der Schriftführer des Ausschusses für 

Umwelt, Klimaschutz und Energie haben mich über Verhalten nach 

Beendigung der Sitzung informiert. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass

ein solches Verhalten gegenüber dem Schriftführer und dem Ausschuss-

vorsitz unangemessen ist. Im Rat und in den Ausschüssen wird ein re-

spektvoller und sachlicher Umgang miteinander vorausgesetzt. Ich bitte 

Sie daher, künftig von Beleidigungen und Vorwürfen gegenüber dem Aus-

schussvorsitz sowie den Mitarbeitenden der Verwaltung abzusehen. Sollte 

es erneut zu vergleichbaren Vorfällen kommen, habe ich den Ausschuss-

vorsitzenden und den Schriftführer auf die Möglichkeit verwiesen, vom 

Ordnungs- und Hausrecht Gebrauch zu machen.

Mit freundlichen Grüßen


